
 

 

 

Grundsatzbeschluss des Rates der Samtgemeinde Sottrum zur Erheblichkeistsgrenze für über- und 

außerplanmäßige Ausgaben vom 16.12.2022 

 

Der Rat der Samtgemeinde Sottrum beschließt im Rahmen seiner Richtlinienkompetenz nach § 58 

Abs. 1 Nr. 2 NkomVG, dass die Erheblichkeitsgrenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen 

und Auszahlungen mit Überschreitung des Haushaltsplans von mehr als 1 % ordentlichen 

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes  erreicht ist (§ 117, Abs. 1, Satz 1 NkomVG). 


